
Truppmannausbildung Teil 1 
Grundausbildungslehrgang 

Ausbildungshilfe für den 
Ausbildungsabschnitt 

 

 Lehrgangsorganisation 
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Die Ausbildung nach der Feuerwehrdienstvorschrift 2 

 
Truppausbildung Teil 1 

Grundausbildungslehrgang 
70 Stunden 

 
Atemschutz 

 
25 Stunden 

 
Sprechfunk 

soll vor den Lehrgängen „Atemschutz“ und „Maschinist“ 
abgeschlossen sein 

 
16 Stunden 

 
Truppausbildung Teil 2 

 
80 Stunden 
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Ziel des Lehrgangs 

Information über den organisatorischen und 

inhaltlichen Ablauf der Ausbildung. 

 

Ziel der Truppausbildung Teil 1 ist die Befähigung 

zur Übernahme von grundlegenden Tätigkeiten im 

Lösch- und Technischen Hilfe-Einsatz in der 

Funktion der Truppfrau oder des Truppmanns unter 

Anleitung 

Die Funktionsbezeichnungen und damit zusammenhängende 

Lehrgangsbezeichnungen gelten sowohl für weibliche als auch 

für männliche Feuerwehrangehörige  
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Ausbildungsplan 

Truppausbildung Teil 1 
Grundausbildungslehrgang (70 Stunden) 

Datum Zeit Ausbildungseinheit Theorie Praxis Raum Ausbilder 

Rechtsgrundlagen 3 

Brennen und Löschen 2 

Fahrzeugkunde 2 1 

Gerätekunde 
Persönlichen Ausrüstung 

1 1 

Gerätekunde 
Löschgeräte, Schläuche, Armaturen 

1 3 

Gerätekunde 
Rettungsgeräte 

1 3 

Gerätekunde 
Geräte für die einfache Technische Hilfe 

1 1 

Gerätekunde 
Sonstige Geräte 

1 1 

Rettung 1 4 

Lebensrettende Sofortmaßnahmen 16 
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… Ausbildungsplan 

Truppausbildung Teil 1 
Grundausbildungslehrgang (70 Stunden) 

Datum Zeit Ausbildungseinheit Theorie Praxis Raum Ausbilder 

Löscheinsatz 2 14 

Technische Hilfe 1 4 

Verhalten bei Gefahr 4 

Unfallversicherung 1 

Leistungsnachweis 1 



Truppmannausbildung Teil 1 
Grundausbildungslehrgang 

Ausbildungshilfe für den 
Ausbildungsabschnitt  

Rechtsgrundlagen 
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Die grundlegenden gesetzlichen Regelungen des  

Brand- und Zivilschutzes 

 

soweit diese für  ihre Funktion als Truppmann auf 
Gemeindeebene erforderlich sind und  

 

die wichtigsten Bestimmungen des Straßenverkehrsrechts  

 

wiedergeben oder erklären können 

Lernziel 
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Ausbildungsorganisation 

Aufgaben der Feuerwehr 

Träger der Feuerwehr 

Arten der Feuerwehr 

Funktionsträger 

Verpflichtung 

Rechte und Pflichten 

Pflichten der Bevölkerung 

§§ 35 und 38 StVO 

Übersicht Aufgabenbereiche und Zielsetzungen des 

Zivilschutzes und der Katastrophenhilfe 

Mitwirkung als Helfer im Rahmen der Einheiten oder 

Einrichtungen gemäß bundesgesetzlicher Regelungen zum 

Zivilschutz und zur Katastrophenhilfe 



Rechtsgrundlagen 



5 Stand: Mai 2016 

Gesetze der Gefahrenabwehr im Überblick 

Gesetz über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der 
Feuerwehren (Brandschutzgesetz - BrSchG) 

Gesetz über den Katastrophenschutz in Schleswig-Holstein 
(Landeskatastrophenschutzgesetz - LKatSG) 

Allgemeines Verwaltungsgesetz für das Land Schleswig-Holstein 
(Landesverwaltungsgesetz – LVwG) 

Verwaltungsvorschrift über die  Zusammenarbeit zwischen den 
Ordnungsbehörden und der Polizei bei der Gefahrenabwehr  

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 

Zivilschutzgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 
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Weitere zu beachtende Gesetze 

Jugendarbeitsschutzgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland 

Mutterschutzgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland 

Strafgesetzbuch für die Bundesrepublik 
Deutschland 

§ 323 c: Unterlassene Hilfeleistung  

Foto: Microsoft 

Foto: Microsoft 
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Feuerwehrdienstvorschriften (FwDV) 

FwDV werden auf Bundesebene erarbeitet und sind in Schleswig-Holstein als 

verbindlich eingeführt worden 

 

FwDV 1  Grundtätigkeiten im Lösch- und Hilfeleistungseinsatz 

FwDV 2  Ausbildung der Feuerwehren 

FwDV 3  Einheiten im Lösch- und Hilfeleistungseinsatz 

FwDV 7  Atemschutz 

FwDV 8  Tauchen 

FwDV 10  Tragbare Leitern 

FwDV 100  Führung und Leitung im Einsatz 

FwDV 500 Einheiten im ABC-Einsatz 

PDV 810 Fernmeldebetriebsdienst mit Ergänzung für den   

  Katastrophenschutz 



Aufgaben der Feuerwehr 
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Einleitung 
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Einleitung 

Löschen Retten 

Bergen Schützen 
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Feuerwehrwesen 

Die Bekämpfung von Bränden und Schutz von 

Menschen, Tieren und Sachen vor 

Brandschäden (abwehrender Brandschutz) 

Die Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen 

(Technische Hilfe) 
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Feuerwehrwesen 

Die Verhütung von Bränden und Brandgefahren 

(vorbeugender Brandschutz) 

Die Mitwirkung bei der 

Brandschutzerziehung und 

Brandschutzaufklärung 
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Feuerwehrwesen 

Die Mitwirkung im Katastrophenschutz 



Träger der Feuerwehr 
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Aufgaben der Gemeinde 

§ 2 Brandschutzgesetz 

 

Die Gemeinden haben als Selbstverwaltungsaufgabe zur Sicherstellung des 

Brandschutzes und der Technischen Hilfe  eine den örtlichen Verhältnissen 

 

angemessene und leistungsfähige 

 

 öffentliche Feuerwehr zu unterhalten 
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Aufgaben der Gemeinde 

Sicherstellen einer ausreichenden Löschwasserversorgung 

Schaffen von Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen 
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Aufgaben des Kreises 

Selbstverwaltungsaufgabe der Kreise ist es, 

  

überörtlich den abwehrenden Brandschutz und  

die Technische Hilfe sicherzustellen, insbesondere 

erforderliche Anlagen zur überörtlichen 

Alarmierung und Nachrichtenübermittlung 

einzurichten und zu unterhalten, 

eine ständig mit geschultem Personal 

besetzte Feuerwehreinsatzleitstelle  

einzurichten und zu unterhalten, 

die Notrufe annimmt und an die  

zuständige Feuerwehr weiterleitet. 

Die Feuerwehreinsatzleitstelle kann zusammen 

mit der Rettungsleitstelle betrieben werden 
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Aufgaben des Kreises 

eine Feuerwehrtechnische Zentrale 

zur Unterbringung von Fahrzeugen und 

Gerätschaften, Pflege und Prüfung von 

Geräten und Material sowie zur 

Durchführung überörtlicher Ausbildungs-

lehrgänge vorzuhalten 

 

Alarmpläne für den überörtlichen Einsatz und 

die gemeindeübergreifende Hilfe aufzustellen 

Selbstverwaltungsaufgabe der Kreise ist es, 
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Aufgaben des Kreises 

zur Hilfeleistung bei Schadenereignissen mit 

gefährlichen Stoffen und Gütern einen 

„Löschzug-Gefahrgut“ aufzustellen und zu 

unterhalten, sofern dies auf andere Weise 

nicht sichergestellt ist, 

ein Informationssystem über gefährliche 

Güter und Stoffe (IGS-Fire) vorzuhalten, das 

das Land bereitstellt. 

Selbstverwaltungsaufgabe der Kreise ist es, 
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Aufgaben des Landes 
 

Das Land fördert das Feuerwehrwesen, im besonderen 

unterhält es eine Landesfeuerwehrschule 

unterstützt und berät es die Gemeinden und Kreise 

auf dem Gebiet des Feuerwehrwesens 
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Aufgaben des Landes 

 

Das Land fördert das Feuerwehrwesen, im besonderen 

gewährt es den Gemeinden und Kreisen 

Zuwendungen für den abwehrenden Brandschutz 

und die Technische Hilfe 

unterstützt es die Brandschutzforschung und 

-normung 

Foto: Forschungsstelle für Brandschutztechnik 



Arten der Feuerwehr 
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Arten der Feuerwehren 

Feuerwehren im Sinne des 
Brandschutzgesetzes sind 

Öffentliche Feuerwehren 

 
- Berufsfeuerwehren 
  (ab 80.000 EW) 

- Freiwillige Feuerwehren 

- Pflichtfeuerwehren 

Können nebeneinander aufgestellt 
werden 

Nicht Öffentliche Feuerwehren 

 - Werkfeuerwehren 
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Freiwillige Feuerwehr 

Gemeindefeuerwehr ohne Ortsfeuerwehr 

Gemeindefeuerwehr mit Ortsfeuerwehren 

Ortsfeuerwehr A Ortsfeuerwehr B Ortsfeuerwehr C 

Kreisfeuerwehrverband mit Gemeindefeuerwehren 

Gemeindefeuerwehr A Gemeindefeuerwehr B Gemeindefeuerwehr C 

Stadtfeuerwehrverband mit Ortsfeuerwehren 

Ortsfeuerwehr A Ortsfeuerwehr B Ortsfeuerwehr C 



Funktionsträger 
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Gliederung und Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr 

Der Eintritt in die Kinderabteilung ist mit Vollendung des 6. Lebensjahres 

möglich 

 

Der Übertritt in die Jugendabteilung ist mit Vollendung des 10. Lebensjahres 

möglich 

Freiwillige Feuerwehren 

Aktive Mitglieder 

Kinder- 
abteilung 

Jugend-
abteilung 

Einsatz-
abteilung 

Reserve-
abteilung 

Haupt- 
amtliche 
Wach- 

abteilung 

Ver- 
waltungs- 
abteilung 

Ehren- 
abteilung 
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Gliederung und Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr 

Der Eintritt in die Jugendabteilung ist mit Vollendung des 10. Lebensjahres 

möglich 

 

Der Übertritt in den aktiven Dienst ist mit Vollendung des 16. Lebensjahres 

möglich 

Freiwillige Feuerwehren 

Aktive Mitglieder 

Kinder- 
abteilung 

Jugend-
abteilung 

Einsatz-
abteilung 

Reserve-
abteilung 

Haupt- 
amtliche 
Wach- 

abteilung 

Ver- 
waltungs- 
abteilung 

Ehren- 
abteilung 
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Gliederung und Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr 

Die aktiven Mitglieder sind verpflichtet am Einsatz- und Ausbildungsdienst 

teilzunehmen 

Nach Vollendung des 50. Lebensjahres ist ein Übertritt in die Reserve- 

abteilung möglich 

Angehörige der Feuerwehren, die die Eignung für den Feuerwehrdienst ganz 

oder teilweise verloren haben, sind im entsprechenden Umfang vom 

Feuerwehrdienst zu entbinden und können in die Reserve- oder Ehrenabteilung 

übernommen werden. 

Freiwillige Feuerwehren 

Aktive Mitglieder 

Kinder- 
abteilung 

Jugend-
abteilung 

Einsatz-
abteilung 

Reserve-
abteilung 

Haupt- 
amtliche 
Wach- 

abteilung 

Ver- 
waltungs- 
abteilung 

Ehren- 
abteilung 
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Gliederung und Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr 

§ 8a Abs. 2 Brandschutzgesetz 

 
besonderer Teil der Einsatzabteilung 
 
gleiche Aufgaben wie Berufsfeuerwehr, 

 
aber geringere Stärke und nicht rund um die Uhr besetzt 

Freiwillige Feuerwehren 

Aktive Mitglieder 

Kinder- 
abteilung 

Jugend-
abteilung 

Einsatz-
abteilung 

Reserve-
abteilung 

Haupt- 
amtliche 
Wach- 

abteilung 

Ver- 
waltungs- 
abteilung 

Ehren- 
abteilung 
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Gliederung und Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr 

Der Eintritt in die Verwaltungsabteilung ist mit Vollendung des 16. 

Lebensjahres möglich 

 

Der Dienst in der Verwaltungsabteilung endet durch Übertritt in die 

Ehrenabteilung spätestens mit Vollendung des 67. Lebensjahres 

 

Auf Wunsch des Mitgliedes jedoch mit dem Ende des Kalenderjahres, in dem 

60. Lebensjahr vollendet wird 

Freiwillige Feuerwehren 

Aktive Mitglieder 

Kinder- 
abteilung 

Jugend-
abteilung 

Einsatz-
abteilung 

Reserve-
abteilung 

Haupt- 
amtliche 
Wach- 

abteilung 

Ver- 
waltungs- 
abteilung 

Ehren- 
abteilung 
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Gliederung und Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr 

Der aktive Dienst endet durch Übertritt in die Ehrenabteilung spätestens mit 

Vollendung des 67. Lebensjahres 

 

Auf Wunsch des Mitgliedes jedoch mit dem Ende des Kalenderjahres, in dem 

60. Lebensjahr vollendet wird 

Freiwillige Feuerwehren 

Aktive Mitglieder 

Kinder- 
abteilung 

Jugend-
abteilung 

Einsatz-
abteilung 

Reserve-
abteilung 

Haupt- 
amtliche 
Wach- 

abteilung 

Ver- 
waltungs- 
abteilung 

Ehren- 
abteilung 
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Gliederung und Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr 

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sind mit Ausnahme der hauptamtlichen 

Wachabteilung ehrenamtlich tätig. 

Freiwillige Feuerwehren 

Aktive Mitglieder 

Kinder- 
abteilung 

Jugend-
abteilung 

Einsatz-
abteilung 

Reserve-
abteilung 

Haupt- 
amtliche 
Wach- 

abteilung 

Ver- 
waltungs- 
abteilung 

Ehren- 
abteilung 



Gliederung und Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr 
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Organe der Feuerwehr sind 

Mitgliederversammlung 

Wehrvorstand 

Wehrführung und Stellvertretung  

(plus Gemeindewehrführung) 

Zugführung (soweit vorhanden) 

Gruppenführung 

Kassenverwaltung 

Schriftführung 

Gerätewartung (freiwillig, durch Satzung bestimmt) 

Führung der Reserveabteilung (soweit vorhanden) 

Jugendfeuerwehrwartung (soweit vorhanden) 

Musikzugführung (soweit vorhanden) 



Gliederung und Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr 
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Truppausbildung gemäß FwDV 2 

Ausbildung Lehrgangsabzeichen Ausbildungsebene

Truppmannausbildung Teil 1

Grundausbildung
Standort

Truppmannausbildung Teil 2 Standort

Truppführer Kreis

Truppführer plus ein 

technischer Lehrgang
Kreis



Gliederung und Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr 
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Technische Ausbildung gemäß FwDV 2 

Ausbildung Lehrgangsabzeichen Ausbildungsebene

Sprechfunker Kreis

Atemschutzgeräteträger Kreis

Maschinisten Kreis

Technische Hilfeleistung Kreis

ABC-Einsatz Kreis

ABC-Erkundung Kreis

ABC-Dekontamination P/G Kreis

Gerätewarte Land

Atemschutzgerätewarte Land



Gliederung und Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr 
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Führungsausbildung gemäß FwDV 2 
Ausbildung Lehrgangsabzeichen Ausbildungsebene

Gruppenführer Land

Zugführer Land

Verbandsführer Land

Einführung in die Stabsarbeit Land

Führen im ABC-Einsatz Land

Leiter einer Feuerwehr Land

Ausbilder in der Feuerwehr Land
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… Dienstgrade 

Dienstgrad Dienstgradabzeichen Funktion Ausbildung

Feuerwehrmann

Anwärter
ohne

Mitglied der Jugendabteilung;

Eintritt als aktives Mitglied

Feuerwehrmann ohne
Truppmann Teil I

(Grundausbildung)

Oberfeuerwehr-

mann
ohne

Abgeschlossene 

Truppmannausbildung und 

mindestens einen techn. 

Lehrgang

Hauptfeuerwehr-

mann 2 Sterne
ohne

Truppführungsausbildung

und mindestens einen techn. 

Lehrgang

Hauptfeuerwehr-

mann 3 Sterne

Mitglied im Vorstand, 

Sicherheitsbeauftragter oder

Brandschutzerzieher/-aufklärer 

mit abgeschlossener Ausbildung

Truppführungsausbildung

und mindestens zwei techn. 

Lehrgänge
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... Dienstgrade 

Stellvertreter tragen einen Dienstgrad darunter 

Dienstgrad Dienstgradabzeichen Funktion Ausbildung

Löschmeister ohne

Truppführung und min. zwei 

techn. Lehrgänge sowie eine 

aktive Dienstzeit von 15 Jahren 

oder Gruppenführung

Oberlöschmeister
Gruppenführung

ABC Gruppenführung

IuK im Stab bzw. TEL

Gruppenführung

Führen im ABC Einsatz

Hauptlösch- 

meister 

2 Sterne

Jugendfeuerwehrwart

Kreisausbilder

Gruppenführung

Jugendfeuerwehrwart

Kreisausbildung

Hauptlösch- 

meister 

3 Sterne

stellvertretender Ortswehrführer

 bis 1.000 Einwohner

Gruppenführung
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… Dienstgrade 

Stellvertreter tragen einen Dienstgrad darunter 

Dienstgrad Dienstgradabzeichen Funktion Ausbildung

Brandmeister
Zugführung

Ortswehrführung  bis 1.000 Ew. 

Zugführung

Gruppenführung

Leiten einer Feuerwehr

Oberbrandmeister
Ortswehrführung 1.001 bis 5.000 Ew.

Gemeindewehrführung bis 1.000 Ew.

Zugführung

Leiten einer Feuerwehr

Hauptbrandmeister

2 Sterne

Ortswehrführung 5.000 bis 15.000 Ew.

Gemeindewehrführung bis 5.000 Ew.

Verbandsführung

Leiten einer Feuerwehr

Hauptbrandmeister

3 Sterne

Ortswehrführung über 15.000 Ew.

Gemeindewehrführung bis 15.000 Ew.

Amtswehrführung bis 15.00 Ew.

Verbandsführung

Leiten einer Feuerwehr

Erster

Hauptbrandmeister

Gemeindewehrführung über 15.000 Ew.

Amtswehrführer über 15.000 Ew.

Verbandsführung

Leiten einer Feuerwehr
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... Dienstgrade 

Dienstgrad Dienstgradabzeichen Funktion Ausbildung

stv. 

Kreisbrandmeister
stv. Kreiswehrführung Verbandsführung

Kreisbrandmeister Kreiswehrführung Verbandsführung

Landes-

brandmeister

Vorsitzender des 

Landesfeuerwehrverbandes

Schleswig-Holstein
Verbandsführung

Präsident des

Deutschen Feuerwehrverbandes
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Helmkennzeichnung 

Gruppenführung 

Wehrführung über Zugstärke 
Amtswehrführung 

Kreiswehrführung 

Stellvertretungen tragen die gleiche Kennzeichnung 

Zugführung 
Wehrführung bis  

Zugstärke 
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Abzeichen für langjährige Mitgliedschaft 

10 20 

30 40 

50 >50 



Verpflichtung 



44 

Die aktiven Mitglieder haben 

  

über die ihnen bei ihrer Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten 

Verschwiegenheit zu bewahren. 

  

Dies gilt auch für die Zeit nach Beendigung ihrer ehrenamtlichen 

Tätigkeit.  

 

Auskünfte an die Presse erteilt 

die Wehrführung  

die Einsatzleitung 

eine von der Wehrführung beauftragte Person  

Verschwiegenheitspflicht § 9 Abs. 7  BrSchG  

44 Stand: Mai 2016 



Rechte und Pflichten 
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Voraussetzungen 

Das Feuerwehrmitglied muss 

seinen Hauptwohnsitz in der Gemeinde haben oder 

regelmäßig für den Einsatz- und Übungsdienst zur Verfügung stehen 

(Ausnahmecharakter) 

körperlich und geistig geeignet sein 

mindestens 16 Jahre alt sein (Einwilligung des gesetzlichen Vertreters 

erforderlich) 

Entscheidung des Wehrvorstandes über die vorläufige Aufnahme 

endgültige Aufnahme durch die Mitgliederversammlung nach Ablauf 

einer einjährigen Probedienstzeit und abgeschlossener 

Grundausbildung 
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Ende der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft endet durch 

freiwilligen Austritt 

 

Entscheidung über das Ausscheiden nach § 7 Abs. 3 

Mustersatzung (für den Einsatzdienst nicht mehr verfügbar), 

Entscheidung durch Wehrvorstand 

 

Ausschluss gemäß  § 16 Mustersatzung, Entscheidung durch 

Mitgliederversammlung mit 2/3 Mehrheit 

 

Auflösung der Feuerwehr durch Beschluss der 

Mitgliederversammlung 
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Entschädigung und Ersatzansprüche 

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren haben bei Einsätzen 

oder für Ausbildungsveranstaltungen Anspruch auf 

 

Ersatz ihrer Auslagen, 

Ersatz des Verdienstausfalls, 

Reisekostenvergütung, 

Unentgeltliche Dienstkleidung, 

Ersatz von Kleidungsstücken oder sonstigen Gegenständen, 

die bei Ausübung des Dienstes beschädigt oder zerstört 

worden sind, 

Entschädigung für die Tätigkeit in der 

Feuersicherheitswache. 
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Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern dürfen aus dem Dienst in  

öffentlichen Feuerwehren keine Nachteile entstehen. 

 

Bei Einsätzen oder Ausbildungsveranstaltungen während der Arbeitszeit 

wird das Arbeitsentgelt weitergezahlt. 

 

Das weitergewährte Arbeitsentgelt einschließlich der Beiträge zur 

Sozialversicherung sind auf Antrag durch den Träger der Feuerwehr zu 

erstatten. 

Soziale Sicherung 
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Die aktiven Mitglieder sind verpflichtet, 

 

ihre Tätigkeit gewissenhaft und unparteiisch auszuüben 

am Einsatz- und Ausbildungsdienst sowie sonstigen dienstlichen 

Veranstaltungen teilzunehmen und alle Aufgaben sachgerecht zu erfüllen 

alle Schutzvorschriften zu befolgen 

Kameradschaft zu pflegen 

Verschwiegenheit zu bewahren und Aussagegenehmigungen einzuholen 

keine Auskünfte an die Presse zu geben 

die Dienstkleidung zu pflegen 

Pflichten der aktiven Mitglieder 



Pflichten der Bevölkerung 
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Anzeigen von Bränden und Unglücksfällen 

ohne erhebliche eigene Gefahr und 

ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten 

nach den Umständen zumutbar ist 

§ 323 c StGB 

Notrufnummern 

110 110         Polizei 

112 112         Feuerwehr und Rettungsdienst 

Jeder ist verpflichtet, bei Bränden und Unglücksfällen die Polizei, die 

Feuerwehr oder Rettungsdienst zu benachrichtigen, wenn die Gefahr nicht 

sofort beseitigt werden kann, wenn es ihm 
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Persönliche und sächliche Pflichten 

Die Einsatzleitung der Feuerwehr ist berechtigt, 

 

Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, zur Hilfeleistung und 

 

die Verfügungsberechtigten von Fahrzeugen, Geräten Wasservorräten 

und Materialien aller Art zu deren Bereitstellung zu verpflichten. 

 

Fahrzeuge und Gegenstände, die den Einsatz der Feuerwehren bei der 

Gefahrenabwehr behindern, sind auf Weisung der Einsatzleitung 

unverzüglich zu entfernen oder können entfernt werden. 



§§ 35 und 38 StVO 



55 Stand: Mai 2016 

§ 35 und 38 Straßenverkehrsordnung (StVO) 

§ 35 

Sonderrechte 

 

§ 38 

Blaues Blinklicht und gelbes Blinklicht 

(Wegerechte) 
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Anfahrt zum Feuerwehrgerätehaus 

Formal gesehen stehen uns auf der Anfahrt zum Feuerwehrhaus Sonderrechte 

nach § 35 StVO zu, aber 

die Inanspruchnahme mit Privatfahrzeugen ist sehr problematisch, denn 

den Fahrzeugen fehlt das blaue Rundumlicht und das Sondersignal 

bei einem Unfall gehen Gerichte daher davon aus, das die Sonderrechte 

nicht unter gebührender Berücksichtigung der Sicherheit und Ordnung in 

Anspruch genommen wurden 

daher ist von der Inanspruchnahme von Sonderrechten grundsätzlich 

abzuraten 

die Pflicht sich nach Alarm unverzüglich, d.h. ohne schuldhaftes Zögern 

zum Feuerwehrhaus zu begeben, rechtfertigt die Inanspruchnahme von 

Sonderrechten grundsätzlich nicht 

sie tritt hinter die Pflicht zur Beachtung der geltenden Verkehrsregeln 

zurück 
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Sonderrechte 

Die Feuerwehr ist nach § 35 Absatz 1 der Straßenverkehrsordnung (StVO) 

von den Vorschriften der StVO befreit, soweit das zur Erfüllung  

Hoheitliche Aufgaben sind die erforderlichen Maßnahmen bei Bränden, Not- 

und Unglückfällen, um gegenwärtige Gefahren für Leben, Gesundheit und 

Vermögen abzuwehren 

 

Dringend geboten ist die Inanspruchnahme von Sonderrechten immer dann, 

wenn eine gegenwärtige Gefahr im Weg des sofortigen Vollzugs abgewehrt 

werden muss und die Beachtung aller Verkehrsvorschriften die notwendige 

schnelle Erfüllung der hoheitlichen Aufgabe verzögern würde 

 

Zeichen und Weisungen von Polizeibeamten sind zu befolgen; sie gehen auch 

den Sonderrechten vor 

hoheitlicher Aufgaben dringend geboten ist 
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Sonderrechte 

Beispiele für die Befreiung von den Vorschriften der StVO 

Rechtsfahrgebot 

Geschwindigkeit 

Abstand 

Überholen 

Vorfahrt 

Rotlicht 

Vorschriftszeichen 

aber die Befreiung ist begrenzt durch: 

die allgemeine Sorgfaltspflicht gemäß § 1 StVO 

die angepasste Geschwindigkeit 

den Schutzauftrag gegenüber benachteiligten Verkehrsteilnehmern 

die Rechte anderer Verkehrsteilnehmer 
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Sonderrechte 

Sonderrechte dürfen nur unter gebührender 

Berücksichtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

in Anspruch genommen werden. 

 

Dem Recht, sich über Verkehrsvorschriften 

hinwegzusetzen, stehen erhöhte Sorgfaltspflichten 

gegenüber, an die hohe Anforderungen gestellt werden. 



60 Stand: Mai 2016 

…Sonderrechte 

Die maximale Fahrgeschwindigkeit ist an der jeweiligen Verkehrssituation zu 

orientieren. Vorgegebene Geschwindigkeitsbeschränkungen sind nicht übermäßig 

zu überschreiten. 

An Lichtsignalanlagen, Kreuzungen und Einmündungen sollte sich die Fahrerin 

oder der Fahrer des Einsatzfahrzeuges dort, wo ihm normalerweise kein Vorrang 

zustehen würde, notfalls durch Anhalten vergewissern, dass alle übrigen 

Verkehrsteilnehmer die Sondersignale und die Inanspruchnahme von 

Sonderrechten wahrgenommen haben. 

Grundsätzlich sollte das Einsatzfahrzeug nur links überholen und diese Absicht per 

Blinker frühestmöglich anzeigen. Dabei sollte das Benutzen der Gegenfahrbahn 

möglichst vermieden werden. 

Empfehlungen der Bundesanstalt für Straßenwesen 
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Wegerecht nach § 38 StVO 

Die Inanspruchnahme des Wegerechts wird den 

Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern mit den Sondersignalen 

 

 

 

 

 

mitgeteilt 

Diese Sondersignale ordnen an, dass „alle übrigen 

Verkehrsteilnehmerinnen und –teilnehmer sofort freie Bahn zu 

schaffen haben“ 

Das blaue Blinklicht mit dem Einsatzhorn darf nur dann verwendet 

werden, wenn höchste Eile geboten ist 

blaues Blinklicht und Einsatzhorn 



Übersicht Aufgabenbereiche 

und Zielsetzungen des 

Zivilschutzes und der 

Katastrophenhilfe 
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Begriffsbestimmungen 

Zivilschutz 

 

Der Zivilschutz ist eine Aufgabe des Bundes mit dem Ziel,  

 

die Bevölkerung,  

ihre Wohnungen und  

Arbeitsstätten,  

lebens- oder verteidigungswichtige zivile Dienststellen, 

Betriebe, Einrichtungen und Anlagen  

sowie das Kulturgut 

 

vor Kriegseinwirkungen durch nichtmilitärische Maßnahmen zu schützen 

bzw. deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern. 

Behördliche Maßnahmen ergänzen die Selbsthilfe der Bevölkerung. 
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Zivilschutz 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 

Zivilschutzgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 

Zuständigkeit:  Seit 1. Mai 2004 das  
 
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe (BBK) 
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Zivilschutz 

Aufgaben des Zivilschutzes 

Selbstschutz 

Warnung der Bevölkerung 

Schutzbau 

Aufenthaltsregelung 

Katastrophenschutz 

Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit 

Maßnahmen zum Schutz von Kulturgut 
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Zivilschutz 

Selbstschutz 

Lebensmittel 

Hygenie 

Hausapotheke 

Energie 
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Zivilschutz 

Warnung der Bevölkerung 

Warnsystem 

früher Warnung durch Sirenen 

verschiedene Systeme in der Erprobung 

Warnung über öffentlich-rechtlichen Rundfunk 

gemeinsames Melde- und Lagezentrum des Bundes 
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Zivilschutz 

Schutzbau 

Schutzraum, Zivilbunker, Luftschutzraum, 

Luftschutzbunker  

Beton oder Stahl, aber auch in den Fels getriebene 

Stollen 

häufig zivil als Tiefgaragen,  

U-Bahnstationen etc. genutzt und im Einsatzfall 

mit zeitlichem Vorlauf als Schutzraum hergerichtet 

ca. 2.300 Bunker in Deutschland 
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Zivilschutz 

Aufenthaltsregelung 

ein bestimmtes Gebiet darf gar nicht oder nur mit 

Genehmigung verlassen werden 

 

Evakuierung von besonders gefährdeten Gebieten 
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Zivilschutz 

Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit 

medizinische Versorgung bei Massenunfällen durch 

konventionelle Verletzungen oder ABC-Stoffen 

Krankenhäuser können verpflichtet werden ihre 

Leistungsfähigkeit auf die Anforderungen im  

Verteidigungsfall auszurichten 

Meldepflicht von Angehörigen aus Heil- und 

Heilhilfsberufen 

Bevorratung von Sanitätsmaterial 

Erste-Hilfe Ausbildung 
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Zivilschutz 

Maßnahmen zum Schutz von Kulturgut 

Aufgabe des humanitären Völkerrechts 

Gebäude werden durch Schilder als schützenwertes 

Kulturgut gekennzeichnet 

Barbarastollen bei Oberried/ Schwarzwald enthält 

besonders schützenwerte Dokumente der Deutschen 

Geschichte 

(z.B. Krönungsurkunden) 
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Begriffsbestimmungen 

Katastrophenhilfe 

 

Katastrophenhilfe ist eine Hilfeleistung des Bundes 

 

bei einer Naturkatastrophe oder bei einem besonders schweren 

Unglücksfall 

 

auf Anforderung des betroffenen Bundeslandes oder  

 

bei Gefährdung von mehr als einem Bundesland durch Bundespolizei, 

Streitkräfte oder Kräfte anderer Verwaltungen auf Grundlage von 

Artikel 35 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 Grundgesetz 
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Katastrophenhilfe 

Brandschutz 

ABC-Schutz 

Sanitätswesen 

Betreuung 

Bundesanstalt des THW als Ergänzung für den 

Katastrophenschutz in den Ländern 

 

Bund stellt den Ländern finanzielle Mittel zur Integration in den 

friedensmäßigen Katastrophenschutz bereit 
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Truppmannausbildung Teil 1 
Grundausbildungslehrgang 

Ausbildungshilfe für den 
Ausbildungsabschnitt 

Brennen und Löschen 
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 Die Zusammenhänge zwischen den 

Verbrennungsvoraussetzungen und den 

Löschwirkungen der Löschmittel in den Grundzügen 

erklären können. 

Lernziel 

2 
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Verbrennungsvoraussetzungen 

Verbrennungsvorgang (Oxidation) 

Verbrennungsprodukte (Atemgifte) 

Brandklassen 

Hauptlöschwirkungen (Kühlen, Ersticken) 

Löschmittel 

 

Ausbildungsorganisation 

3 



Grundlagen der Verbrennung 
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Oxidation und Verbrennung 

Oxidation ist die chemische Reaktion eines Stoffes mit Sauerstoff bei 

der Energie freigesetzt wird 

Weniger heftig ablaufende Oxidationsvorgänge sind z.B.  

Korrosionen (Rostbildung) an Metallen 

Stoffwechsel (Umsetzung der Nahrung in Energie) 

Verbrennung ist ein schneller unter Feuererscheinung ablaufender 

Oxidationsvorgang 

 

5 
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Vorbedingungen für eine Verbrennung 

Brennbarer Stoff 

Verbrennungsdreieck 

Brennbarer Stoff und Sauerstoff müssen im  
richtigen Mengenverhältnis zueinander stehen 

6 
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Arten der Verbrennung 

Die Verbrennung ist ein chemischer Vorgang 

bei dem sich ein brennbarer Stoff  

unter Feuererscheinung (Licht- und Wärmeentwicklung) mit 

Sauerstoff verbindet. 

 

Feste Stoffe (glutbildende Stoffe) 

verbrennen mit Glut und Flamme 

 

Flüssige Stoffe und flüssig werdende Stoffe 

verbrennen nur mit Flamme 

 

Gasförmige Stoffe 

verbrennen nur mit Flamme 

7 
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Die Entzündbarkeit ist abhängig von 

der Art des Stoffes 

   chemische Zusammensetzung 

   Reinheit 

der Eigenschaft des Stoffes 

Zündtemperatur 

Flammpunkt 

Fähigkeit, Dämpfe zu bilden 

Abbrandrate 

dem Zustand des Stoffes 

   Aggregatzustand 

   Spezifische Oberfläche 

   Feuchtigkeit 

   Temperatur 

Entzündbarkeit von Brennstoffen 

8 
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Entzündbarkeit brennbarer Stoffe 

Selbstentzündlich 

Entzündet sich ohne äußere Zündenergie (chem. Reaktion) 

z.B. Heu, weißer Phosphor, mit Leinöl getränkte Lappen 

Leicht entzündlich 

Entzündet sich bei geringer Zündenergie (Zigarette) 

z.B. Acetylen, Zellhorn (Tischtennisbälle) 

Normal entzündlich 

Entzündet sich bei normaler Zündenergie (Streichholz) 

z.B. Holzspäne, Papier 

Schwer entzündlich 

Entzündet sich bei stärkerer Zündenergie (Lötlampe) 

z.B. Koks 

9 
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Zündquellen 

Externe Zündquellen Interne Zündquellen 

Heiße Oberflächen 

Offene Flamme Kompressionswärme 

Blitzschlag 

Funkenbildung 

Elektrische Überlast 

Chemische Reaktion 

Biologische Reaktion 

Selbstentzündung bei 

Futtermittel 

10 
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Besonderheit bei brennbaren Flüssigkeiten 

Verbrennungstemperatur 

ist die Temperatur, die durch die freiwerdende Wärme entsteht. 

ist die Temperatur, bei der eine brennbare Flüssigkeit soviel 

brennbare Dämpfe entwickelt, dass bei Annäherung einer 

Zündquelle die Dämpfe entflammen und bei Wegnahme wieder 

erlöschen.  

Flammpunkt 

ist die Temperatur, bei der eine brennbare Flüssigkeit soviel brennbare 

Dämpfe entwickelt, dass bei Annäherung einer Zündquelle 

die Dämpfe entflammen und bei Wegnahme weiter brennen.  

Brennpunkt 

ist die Temperatur, bei der sich brennbare Flüssigkeiten an einer 

heißen Oberfläche entzünden. 

Zündtemperatur 

11 



Atemgifte 
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Verbrennungsprodukte (Atemgifte) 

Atemgifte können zum Atemstillstand und Tod führen! 

Brandrauch enthält Atemgifte mit 

erstickender Wirkung 

der Sauerstoff ist in Folge der 
Verbrennung vermindert / verbraucht 

Sauerstoffgehalt unter 15 % führt zu 
plötzlichem Zusammenbrechen ohne 
Vorzeichen 

Reiz- und Ätzwirkung 

wirken auf die Schleimhäute der 
Luftwege oder auf das Lungengewebe 
selbst 

 

 

 

Wirkung auf Blut, Nerven und Zellen 

Diese Atemgifte setzen bestimmte Regel- 
mechanismen außer Kraft oder hemmen lebensnotwendige 
Vorgänge 

Im Brandrauch können Atemgifte aller Gruppen vorhanden sein! 

13 



Brandklassen 
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Einteilung in Brandklassen 

Brandklasse A Brennbare, feste 
Stoffe 

Brandklasse B 

Brennbare, flüssige 
und flüssig 
werdende Stoffe 

Brandklasse D Brennbare Metalle 

Brandklasse C Brennbare, 
gasförmige Stoffe 

Brandklasse F 
Fettbrände in 
Frittier- und 
Fettbackgeräten 

15 



Löschmittel 



Arten von Löschmitteln 

Stand: Mai 2016 

Wasser 
abkühlen 

Schwer- und 
Mittelschaum 

trennen 
abkühlen 

Kohlendioxid 
verdrängen 

Pulver 
Inhibition 
(Wandeffekt) 
trennen 
(Glutbrand) 

   

Brennbarer Stoff 

17 
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Einsatzmöglichkeiten der Löschmittel 

Löschmittel 

Arten des 
Brennbaren 
Stoffes /  

Brandklassen 

 

feste brennbare 
Stoffe 

(außer Metalle) z.B. 
Kohle, Holz, 

Stroh, Textilien, 
Papier 
usw. 

gasförmige brennbare 
Stoffe, insbesondere 
unter Druck stehende 

Gase, z.B. 
Azetylen, Butan, 

Methan, 
Wasserstoff, Erdgas 

Brennbare Metalle 
z.B. 

Aluminium, Kalium 
Lithium, Magnesium, 

und deren 
Verbindungen 

flüssige und 
 flüssig werdende 
 brennbare Stoffe 

z.B. 
Benzin, Lack, Öl,  

Wachs, Verdünnung, 
 Bitumen usw. 

Brennbare Fette 
z.B. 

erhitzte Speiseöle und 
Fette in 

Fritiergeräten 

Wasser 

Schaum 

ABC-Pulver 

BC-Pulver 

Metallbrand- 
pulver 

Kohlendioxid 

Fettbrand- 
löschmittel 

18 
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größte spezifische Kühlleistung aller 
Löschmittel 

meist reichlich vorhanden 

einfache Förderung und Transport 

preiswert 

größte Wurfweite und Wurfhöhe 
aller Löschmittel 

ungiftig und chemisch weitgehend 
neutral  

Anwendung in verschiedenen 
Strahlformen 

Vollstrahl 

Sprühstrahl   

Nebelstrahl (Hohlstrahlrohr) 

Nachteile: Vorteile: 

Wasser gefriert bei Temperaturen 
unter 0° C 

Nicht mehr förderbar mit 
Pumpen 

Volumenvergrößerung um 
ca. 10 % (Zerstörung von 
Behältern) 

nicht für alle Brände einsetzbar 

Gefahr von Wasserschäden 

Löschmittel Wasser 

19 
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Vollstrahl Sprühstrahl Nebelstrahl 

Vorteile 

große Wurfweite 

große Wurfhöhe 

große Auftreffwucht 

große Eindringtiefe 

Vorteile 

sehr gute Kühlleistung 

minimaler 
Wasserschaden 

Nachteile 

geringe Wurfweite 

geringe Wurfhöhe 

geringe Eindringtiefe 

Nachteile 

geringe Wurfweite 

geringe Wurfhöhe 

geringe Eindringtiefe 

Verbrühungsgefahr 

Vorteile 

große Kühlleistung 

große 
Flächenabdeckung 

geringe Aufwirbelung 

Nachteile 

geringere Kühlleitung 
gegenüber Sprühstrahl 

Aufwirbeln von 
Brandgut (Staub) 

Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Strahlformen 

20 
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Metallbränden 

Stoffen der Brandklasse F 

Rußbrand in Schornsteinen 

chemischen Stoffen, die mit 

Wasser heftig reagieren 

Ungeeignet bei  Bedingt geeignet für 

Stoffe der Brandklasse B 

Stoffe der Brandklasse C 

Brände in elektrischen Anlagen 

Brände in Verbindung mit Säuren und 

Laugen 

Staubbrände 

Thermische Zersetzung von 

Düngemittel 

Brände von quellfähigen Stoffen 

Brände von wasseraufsaugenden 

Stoffen 

Einsatzgrenzen für das Löschmittel Wasser 

21 
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Löschmittel Pulver  

Eine Vorbedingung für die Verbrennung ist das Vorhandensein von Radikalen. 

Beim Löscheinsatz werden Pulverteilchen als Wolke in die Flamme eingebracht. 

Die vorhandenen Radikale geben ihre Energie an die Pulverteilchen ab, was 

zum Abbruch der Kettenreaktion und damit zum Erlöschen der Flamme führt.  

 

Diese Löschwirkung wird als Inhibition bezeichnet. 

 

Stickeffekt durch trennende Wirkung (nur bei Glutbrand) bei Einsatz von ABC-

Pulver 

22 
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schlagartige Löschwirkung bei Stoffen, die nur mit Flamme 
brennen 

für Menschen, Tiere und Pflanzen weitgehend ungefährlich 

Vorteile 

Nachteile 

Schäden durch Verschmutzung 

Gefahr der Rückzündung 

Sichtbehinderung durch die Pulverwolke 

Sinterschicht ist elektrisch leitend 

… Löschmittel Pulver 

23 
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Das Löschmittel Schaum besteht aus den Komponenten 

Wasser 

Luft 

Schaummittel 

Das Löschmittel Schaum wird unterteilt in 

Schwerschaum   VZ von 4    bis 20 

Mittelschaum     VZ von 20    bis 200  

 

Maßgebend für die Einteilung ist die Verschäumungszahl (VZ) 

Die Verschäumungszahl ist das Verhältnis zwischen  

Flüssigkeitsvolumen (Wasser + Schaummittel) zu Schaumvolumen 

… Löschmittel Schaum 

24 
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… Löschmittel Schaum 

Hinweise für den Schaumeinsatz 

erst mit dem Löschvorgang beginnen, wenn Schaum aus dem 

Schaumrohr austritt 

 

Schaumstrahl nicht direkt in die brennende Flüssigkeit halten 

 

beim Ausschäumen von Räumen sicherstellen, dass keine 

Personen im Raum sind 

 

keinen Schaum in elektrischen Anlagen einsetzen 

25 
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… Löschmittel Schaum 

Schwerschaum 

Trennen 

Abkühlen 

Löschen von Bränden der Brandklasse A 

Löschen von Bränden der Brandklasse B 

Schutz von brandgefährdeten Objekten 

Löschwirkung 

Anwendungsbereiche 

26 
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… Löschmittel Schaum 

Mittelschaum 

Trennen 

Abkühlen 

Löschen von Bränden der Brandklasse A 

Löschen von Bränden der Brandklasse B 

Einschäumen bzw. Fluten von brandgefährdeten 

Objekten 

Löschwirkung 

Anwendungsbereiche 

27 
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Kohlendioxid ist ein farb-, geschmack- und geruchloses Gas mit einer 

erstickenden Löschwirkung 

Vorteile 

hinterlässt keine Rückstände 

elektrisch nicht leitend 

Nachteile 

Atemgift 

Gefahr der Rückzündung 

im Freien fast immer wirkungslos 

geringe Löschwirkung bei großen 

Entfernungen 

chemische Reaktion bei hohen 

Verbrennungstemperaturen möglich 

Kälteschock möglich 

… Löschmittel CO2 

28 
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Bildquelle 
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Michael Bendt, LFV Schleswig-Holstein 
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Truppmannausbildung Teil 1 
Grundausbildungslehrgang 

Ausbildungshilfe für den 
Ausbildungsabschnitt 

Fahrzeugkunde 
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 Wissen, wie und nach welchen Kriterien 

Feuerwehrfahrzeuge eingeteilt werden und die wichtigsten 

Löschfahrzeugarten sowie die Hauptbestandteile der 

Beladung wiedergeben können. 

Lernziel 
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Ausbildungsorganisation 

Grundlagen der Feuerwehrfahrzeugnormung 

Einteilung der Feuerwehrfahrzeuge 

Begriffsbestimmungen 

Erkennungsmerkmale 

Beladung 



Grundlagen der 

Feuerwehrfahrzeugnormung 
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Grundlagen der Feuerwehrfahrzeugnormung 

Gemäß der Definition in den entsprechenden Normen 

sind Feuerwehrfahrzeuge: 

 

für den Einsatz der Feuerwehr besonders gestaltete Kraftfahrzeuge 

und Anhängefahrzeuge 

die entsprechend ihrem Verwendungszweck zur Aufnahme 

der Besatzung 

der feuerwehrtechnischen Beladung 

der Lösch- und sonstigen Einsatzmittel 

 

eingerichtet sind 
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Grundlagen der Feuerwehrfahrzeugnormung 

Grundsätzlich sollen mit der Normung der Feuerwehrfahrzeuge folgende 

Ziele erreicht werden: 

 

Festschreibung von wesentlichen Grundanforderungen 

Beschreibung der minimalen Qualitätsanforderungen 

Festschreibung eines einheitlichen Sicherheitsstandards 

Vereinheitlichung von Einbauten und Ausführungen 

Durchführung einer einheitlichen Ausbildung 

Ermöglichung einer wirtschaftlichen Fertigung 
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Grundlagen der Feuerwehrfahrzeugnormung 

Systematik der Fahrzeugbezeichnung gemäß DIN EN 1846-1 (europäische 

Norm) 

 

Kraftfahrzeug-Gruppe 

z.B. Löschfahrzeug 

Kraftfahrzeug-Gewichtsklasse 

z.B. Mittel (7.500 – 14.000 kg zulässige Gesamtmasse) 

Kraftfahrzeug-Kategorie 

z.B. 1 (straßenfähig) 

weitere Spezifikationen 

z.B. Sitzplätze oder Gerätschaften 
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Grundlagen der Feuerwehrfahrzeugnormung 

Beispiel für ein Tanklöschfahrzeug: 

Löschfahrzeug DIN EN 1846-1 M-2-3-3000-10/2000-0 

Löschfahrzeug DIN EN 1846-1 Bezeichnung nach DIN 

M Gewichtsklasse Mittel 

2 Kategorie geländefähig 

3 Anzahl Sitzplätze 

3000 Liter Löschwassertank 

10/2000 Leistung der Pumpe 

0 ohne besondere Ausrüstung 
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Grundlagen der Feuerwehrfahrzeugnormung 

Systematik der national üblichen Fahrzeugbezeichnung in Deutschland 

 

Buchstaben = Art und Verwendung des Fahrzeuges 

z.B. Tanklöschfahrzeug = TLF 

Zahlen = Größe, Aufgabe und Ausrüstung des Fahrzeuges 

z.B. 3.000 = Liter Löschwassertank 
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Grundlagen der Feuerwehrfahrzeugnormung 

Beispiel für ein Tanklöschfahrzeug: 

TLF 3000 

TLF Tanklöschfahrzeug 

3000 Liter Löschwassertank 

Beispiel für ein Löschgruppenfahrzeug: 

LF 10 

LF Löschgruppenfahrzeug 

10 Leistung Pumpe (bar) 
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Bezeichnung der Feuerlöschkreiselpumpen 

FPN Fire Pump Normal Pressure 

10 bar 

1.000 Förderstrom in Liter/Minute 

eingebaute Feuerlöschkreiselpumpe: 

FPN 10-1000 

PFPN Portable Fire Pump Normal Pressure 

10 bar 

1.000 Förderstrom in Liter/Minute 

tragbare Feuerlöschkreiselpumpe: 

PFPN 10-1000 



Einteilung der 

Feuerwehrfahrzeuge 



Einteilung der Feuerwehrfahrzeuge 
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Feuerwehrfahrzeuge sind 
 

Feuerlöschfahrzeuge 

Löschfahrzeuge 

Sonderlöschfahrzeuge 

Hubrettungsfahrzeuge 

Drehleiter 

Hubarbeitsbühne 

Rüst- und Gerätefahrzeuge 

Krankenkraftwagen der Feuerwehr 

Gerätefahrzeuge Gefahrgut 

Einsatzleitfahrzeuge 

Mannschaftstransportfahrzeuge 

Nachschubfahrzeuge 

sonstige spezielle Kraftfahrzeuge 

 



Einteilung der Feuerwehrfahrzeuge 

14 Stand: Mai 2016 

Feuerlöschfahrzeuge sind 
 

Löschfahrzeuge, die mit 

einer Feuerlöschpumpe 

im Regelfall mit einem Wasserbehälter 

anderen zusätzlichen Geräten für die Brandbekämpfung 

Sonderlöschfahrzeuge, die mit 

spezieller Ausrüstung für die Brandbekämpfung 

optional mit Sonderlöschmitteln 

 
beladen sind 



Löschfahrzeuge 



Kleinlöschfahrzeug 

16 Stand: Mai 2016 

Kleinlöschfahrzeug 

KLF 

Besatzung 

1/5 (Staffel) 

Feuerlöschkreiselpumpe 

PFPN 10-1000 

Löschwasserbehälter 

mindestens 400 Liter 

Einrichtung zur schnellen Löschmittelabgabe 

ja, verschiedene Ausführungen möglich 

Feuerwehrtechnische Beladung 

für den Einsatz einer Staffel (1/5) 

Zusatzbeladung 

ohne 



Kleinlöschfahrzeug 

17 Stand: Mai 2016 



Tragkraftspritzenfahrzeug 

18 Stand: Mai 2016 

Tragkraftspritzenfahrzeug 

TSF 

Besatzung 

1/5 (Staffel) 

Feuerlöschkreiselpumpe 

PFPN 10-1000 

Löschwasserbehälter 

ohne 

Einrichtung zur schnellen Löschmittelabgabe 

ohne 

Feuerwehrtechnische Beladung 

für den Einsatz einer Gruppe (1/8) 

Zusatzbeladung 

ohne 



Tragkraftspritzenfahrzeug 

19 Stand: Mai 2016 



Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser 

20 Stand: Mai 2016 

Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser 

TSF-W 

Besatzung 

1/5 (Staffel) 

Feuerlöschkreiselpumpe 

PFPN 10-1000 

Löschwasserbehälter 

mindestens 500 Liter 

Einrichtung zur schnellen Löschmittelabgabe 

ja, verschiedene Ausführungen möglich 

Feuerwehrtechnische Beladung 

für den Einsatz einer Gruppe (1/8) 

Zusatzbeladung 

ohne 



Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser 

21 Stand: Mai 2016 



Mittleres Löschfahrzeug 

22 Stand: Mai 2016 

Mittleres Löschfahrzeug 

MLF 

Besatzung 

1/5 (Staffel) 

Feuerlöschkreiselpumpe 

PFPN 10-1000 

Löschwasserbehälter 

mindestens 600 Liter 

Einrichtung zur schnellen Löschmittelabgabe 

ja, verschiedene Ausführungen möglich 

Feuerwehrtechnische Beladung 

für den Einsatz einer Gruppe (1/8) 

Zusatzbeladung 

möglich, nach örtlichen Verhältnissen 



Mittleres Löschfahrzeug 

23 Stand: Mai 2016 



Löschgruppenfahrzeug 

24 Stand: Mai 2016 

Löschgruppenfahrzeug 

LF 10 

Besatzung 

1/8 (Gruppe) 

Feuerlöschkreiselpumpe 

FPN 10-1000 

Löschwasserbehälter 

mindestens 1.200 Liter 

Einrichtung zur schnellen Löschmittelabgabe 

ja, verschiedene Ausführungen möglich 

Feuerwehrtechnische Beladung 

für den Einsatz einer Gruppe (1/8) 

Zusatzbeladung 

möglich, nach örtlichen Verhältnissen 



Löschgruppenfahrzeug 

25 Stand: Mai 2016 



Löschgruppenfahrzeug 

26 Stand: Mai 2016 

Löschgruppenfahrzeug 

HLF 10 

Besatzung 

1/8 (Gruppe) 

Feuerlöschkreiselpumpe 

FPN 10-1000 

Löschwasserbehälter 

mindestens 1.000 Liter 

Einrichtung zur schnellen Löschmittelabgabe 

ja, verschiedene Ausführungen möglich 

Feuerwehrtechnische Beladung 

für den Einsatz einer Gruppe (1/8) 

Zusatzbeladung 

für Technische Hilfe 



Löschgruppenfahrzeug 

27 Stand: Mai 2016 



Löschgruppenfahrzeug 

28 Stand: Mai 2016 

Löschgruppenfahrzeug 

LF 20 

Besatzung 

1/8 (Gruppe) 

Feuerlöschkreiselpumpe 

FPN 10-2000 

Löschwasserbehälter 

mindestens 1.200 Liter 

Einrichtung zur schnellen Löschmittelabgabe 

ja, verschiedene Ausführungen möglich 

Feuerwehrtechnische Beladung 

für den Einsatz von zwei Gruppen (2/16) 

Zusatzbeladung 

möglich, nach örtlichen Verhältnissen 



Löschgruppenfahrzeug 

29 Stand: Mai 2016 



Löschgruppenfahrzeug 

30 Stand: Mai 2016 

Löschgruppenfahrzeug 

HLF 20 

Besatzung 

1/8 (Gruppe) 

Feuerlöschkreiselpumpe 

FPN 10-2000 

Löschwasserbehälter 

mindestens 1.600 Liter 

Einrichtung zur schnellen Löschmittelabgabe 

ja, verschiedene Ausführungen möglich 

Feuerwehrtechnische Beladung 

für den Einsatz von zwei Gruppen (2/16) 

Zusatzbeladung 

für Technische Hilfe 



Löschgruppenfahrzeug 

31 Stand: Mai 2016 



Tanklöschfahrzeug 

32 Stand: Mai 2016 

Tanklöschfahrzeug 2000 

TLF 2000 

Besatzung 

1/2 (Trupp) 

Feuerlöschkreiselpumpe 

FPN 10-1000 

Löschwasserbehälter 

mindestens 2.000 Liter 

Einrichtung zur schnellen Löschmittelabgabe 

ja, verschiedene Ausführungen möglich 

Feuerwehrtechnische Beladung 

für den Einsatz einer Staffel (1/5) 

Zusatzbeladung 

ohne 



Tanklöschfahrzeug 

33 Stand: Mai 2016 



Tanklöschfahrzeug 

34 Stand: Mai 2016 

Tanklöschfahrzeug 3000 

TLF 3000 

Besatzung 

1/2 (Trupp) 

Feuerlöschkreiselpumpe 

FPN 10-2000 

Löschwasserbehälter 

mindestens 3.000 Liter 

Einrichtung zur schnellen Löschmittelabgabe 

ja, verschiedene Ausführungen möglich 

Feuerwehrtechnische Beladung 

für den Einsatz einer Staffel (1/5) 

Zusatzbeladung 

ohne 



Tanklöschfahrzeug 

35 Stand: Mai 2016 



Tanklöschfahrzeug 

36 Stand: Mai 2016 

Tanklöschfahrzeug 4000 

TLF 4000 

Besatzung 

1/2 (Trupp) 

Feuerlöschkreiselpumpe 

FPN 10-2000 

Löschwasserbehälter 

mindestens 3.000 Liter 

Einrichtung zur schnellen Löschmittelabgabe 

ja, verschiedene Ausführungen möglich 

Feuerwehrtechnische Beladung 

für den Einsatz einer Staffel (1/5) 

Zusatzbeladung 

ohne 



Tanklöschfahrzeug 

37 Stand: Mai 2016 



38 Stand: Mai 2016 

Löschfahrzeuge im Überblick 

Typ Besatzung FPN PFPN
Löschwasser-

Behälter

Atem-

schutz

Steck-

leiter

Schieb-

leiter

Gerät für

TH

KLF 1/5 10-1000 400 4 4

TSF 1/5 10-1000 4 4

TSF-W 1/5 10-1000 500 4 4

MLF 1/5 10-1000 600 4 4

LF 10 1/8 10-1000 1200 4 4

HLF 10 1/8 10-1000 1000 4 4 Ja

LF 20 1/8 10-2000 2000 4 4 1 Ja

HLF 20 1/8 10-2000 1600 4 4 1 Ja

TLF 2000 1/2 10-2000 2000 2

TLF 3000 1/2 10-2000 3000 2

TLF 4000 1/2 10-2000 4000 2



39 Stand: Mai 2016 

Bildnachweis 

Firma Ziegler 

- KLF 

- LF 10 

- HLF 20 

 

Firma Rosenbauer 

- TSF 

- HLF10 

- LF 20 

 

Firma Schlingmann 

- TSF-W 

- TLF 2000 

- TLF 3000 

- TLF 4000 

 

Firma Lentner 

- MLF 

 

 

 

 

 

 

 

 



Truppmannausbildung Teil 1 
Grundausbildungslehrgang 

Ausbildungshilfe für den 
Ausbildungsabschnitt 

Gerätekunde 

Persönliche Schutzausrüstung 



Stand: Mai 2016 

 Wiedergeben können, welche Teile der persönlichen Ausrüstung für 

Grundtätigkeiten im Bereich der Brandbekämpfung und der Technischen Hilfe 

jeweils erforderlich ist, welche Schutzwirkung diese Ausrüstungsteile haben 

und erklären können, worauf beim Anlegen und Tragen besonders zu  achten 

ist. 

Lernziel 



Stand: Mai 2016 

Ausbildungsorganisation 

Mindest-Schutzausrüstung 

ergänzende Schutzausrüstung 

Anlegen der Schutzausrüstung 



Persönliche Schutzausrüstung 

Stand: Mai 2016 

Es wird unterschieden in 

Kleidung für die  

Technische Hilfe 

Übungsdienste 

Einsätze ohne Stichflammenbildung 

 

Kleidung für die 

Einsätze mit Stichflammenbildung 



Kleidung für die  

Technische Hilfe, 

Übungsdienste und  

Einsätze ohne 

Stichflammenbildung 

 



Stand: Mai 2016 

Persönliche Schutzausrüstung 

Kleidung für die  

Technische Hilfe 

Übungsdienste 

Einsätze ohne Stichflammenbildung 

 



Stand: Mai 2016 

Technische Hilfe usw. 

Einlagige Feuerwehrhose 

 



Stand: Mai 2016 

Technische Hilfe usw. 

Feuerwehrstiefel 

 



Stand: Mai 2016 

Technische Hilfe usw. 

Einlagige Feuerwehrjacke 

 



Stand: Mai 2016 

Technische Hilfe usw. 

Feuerwehrhandschuhe 

 



Stand: Mai 2016 

Technische Hilfe usw. 

Feuerwehrhelm 

 



Stand: Mai 2016 

Persönliche Schutzausrüstung 

Kleidung für die  

Technische Hilfe 

Übungsdienste 

Einsätze ohne Stichflammenbildung 

 



Kleidung für  

Einsätze mit 

Stichflammenbildung 

 



Stand: Mai 2016 

Persönliche Schutzausrüstung 

Kleidung für  

Einsätze mit Stichflammenbildung 
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… mit Stichflammenbildung 

mehrlagige Feuerwehrüberhose 

 



Stand: Mai 2016 

… mit Stichflammenbildung 

Feuerwehrstiefel 

 



Stand: Mai 2016 

… mit Stichflammenbildung 

mehrlagige Feuerwehrüberjacke 

 



Stand: Mai 2016 

… mit Stichflammenbildung 

Feuerwehrhandschuhe 

 



Stand: Mai 2016 

… mit Stichflammenbildung 

Feuerschutzhaube 

 



Stand: Mai 2016 

Feuerwehrhelm 

 

… mit Stichflammenbildung 



Persönliche Schutzausrüstung 

Stand: Mai 2016 



Ergänzungen 

für den 

-Löscheinsatz- 

 

 

 



Stand: Mai 2016 

Zusätzliche Schutzausrüstung 

Atemschutzgerät 

Warnkleidung 

Feuerwehrleine mit 
Feuerwehrleinenbeutel 

Feuerwehrhaltegurt 
mit Feuerwehrbeil 

Gesichtsschutz 

Hitzeschutzanzug 



Ergänzungen 

für den 

-Hilfeleistungseinsatz- 

 



Stand: Mai 2016 

Zusätzliche Schutzausrüstung 

Atemschutzgerät 

Warnkleidung 

Feuerwehrleine mit 
Feuerwehrleinenbeutel 

Feuerwehrhaltegurt 
mit Feuerwehrbeil 

Schnittschutzkleidung 

Gesichtsschutz 

Gehörschutz 

Schutzbrille 
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Bildquelle 

Stand: Mai 2016 

HFUK Nord, Hopfenstr. 2d, 24114 Kiel 
 
gfd (Gemeinschaft Feuerwehrfachhandel Deutschland), 
Löwenbrucher Ring 36, 14974 Ludwigsfelde 
 



Truppmannausbildung Teil 1 
Grundausbildungslehrgang 

Ausbildungshilfe für den 
Ausbildungsabschnitt 

Gerätekunde 

Löschgeräte, Schläuche, 
Armaturen 



Stand: Mai 2016 

Lernziel 

Löschgeräte, Schläuche und Armaturen richtig benennen,  

deren Verwendungszweck wiedergeben und  

diese selbständig handhaben können 

2 



Stand: Mai 2016 

Ausbildungsorganisation 

Übersicht 

Begriffsbestimmungen 

Handhabung 

3 



Stand: Mai 2016 

Übersicht 

Kleinlöschgeräte 

Schläuche 

wasserführende Armaturen 

Armaturen zur Wasserentnahme 

Armaturen zur Wasserfortleitung 

Armaturen zur Wasserabgabe 

sonstige Einsatzmittel 

4 



Kleinlöschgeräte 



Stand: Mai 2016 

Kleinlöschgeräte 

Kleinlöschgeräte 

 

sind tragbare, einsatzbereite Löschgeräte mit nicht mehr als 

20 kg Gesamtgewicht und 

dienen zur Bekämpfung von Klein- und Entstehungsbränden 

 

dazu zählen 

 

Löschdecke 

Feuerpatsche 

Feuerlöscher 

Kübelspritze 

6 



Stand: Mai 2016 

Löschdecke 

Die Löschdecke 
 

besteht aus nicht brennbarem Material 

dient zur Bekämpfung von Entstehungsbränden 

wird per Hand über den Brandherd gelegt 

Löscheffekt ist der Stickeffekt 

 

an den Ecken um die Hände eindrehen oder entsprechende 

Einstecktaschen nutzen (Eigenschutz) 

vor Kopf und Oberkörper halten (Eigenschutz)  und auf den Brandherd 

zugehen 

auf das Feuer legen, nicht werfen 

muss den Brandherd rundherum gut abschließen 

 

7 
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Feuerpatsche 

Die Feuerpatsche 
 

einfach zu handhabendes Löschgerät 

für Wald-, Moor- und Flächenbrände 

besteht aus fächerförmig angeordneten 

Blechstreifen 

an einem 2 m langen Holzstiel 

ist nach Gebrauch gründlich zu reinigen, 

ggf. einölen 

 

Feuer wird seitwärts fegend bekämpft 

nicht durch Schlagen (Funkenbildung) 

8 



Stand: Mai 2016 

Feuerlöscher werden nach ihrem Löschmittelinhalt unterschieden in 

 

Wasserlöscher 

Schaumlöscher 

Pulverlöscher 

Kohlendioxidlöscher 

Fettbrandlöscher 

Unterscheidung tragbarer Feuerlöscher 

9 



Stand: Mai 2016 

Unterscheidung tragbarer Feuerlöscher 

Dauerdrucklöscher Aufladelöscher Gasdrucklöscher 

Löschmittel und 
Treibgas in einem 

Behälter 

Löschmittel und 
Treibgas in ge- 

trennten Behältern 

Treibgas ist auch das 
Löschmittel 

(Kohlendioxid) 

10 



Stand: Mai 2016 

Benennung und Eignung tragbarer Feuerlöscher 

Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die 
normalerweise unter Glutbildung verbrennen 

Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen  

Brände von Gasen 

Brände von Metallen 

Brände von Speiseölen und Speisefetten 

Die Eignung richtet sich nach der Brandklasse, für die der Feuerlöscher 

zugelassen ist 

11 



Stand: Mai 2016 

Beschriftung tragbarer Feuerlöscher 

12 



13 Stand: Mai 2016 

Einsatz von tragbaren Feuerlöschern 

Auf Rückzündung achten und 
Löschmittelreserven zurück halten 

Feuer mit dem Wind angreifen 

Flächenbrände von vorne 
beginnend ablöschen 

Tropfbrände von oben nach 
unten ablöschen 

Mehrere Feuerlöscher gleichzeitig 
einsetzen, nicht nacheinander 



Stand: Mai 2016 

Kübelspritze 

Tragbares Löschgerät mit von Hand betriebener, doppelt wirkender 

Kolbenpumpe zum Ablöschen von Kleinbränden 

Handgriff der Kolbenpumpe 

Tragebügel 

Deckel 

Behälter 10 Liter 

5 Meter D-Schlauch mit DK Strahlrohr 

Ausschnitt im Bodenbereich zum Einsetzen 

des Fußes 

14 



Schläuche 
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Schläuche 

Saugschläuche 

formstabil 

Anschluss am Saugeingang einer Feuerlöschkreiselpumpe 

Größe A, 110 mm Durchmesser und 160 cm Länge 

16 



Stand: Mai 2016 

Schläuche 

Druckschläuche 

flexible Form 

innen gummiert 

Größe B, 75 mm Durchmesser und  

5/20/35 m Länge 

Größe C, 42/52 mm Durchmesser und 

15 m Länge 

Größe D, 25 mm Durchmesser und  

5/15 m Länge 

 

 

17 
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Schläuche 

Schlauchtragekorb 

Einmannhaspel 
(fahrbar)  

Haspel (fahrbar) 

Schlauchpaket 

18 



Stand: Mai 2016 

Schläuche 

Druckschläuche S 

formstabil 

auf einer fest montierten Haspel aufgewickelt 

19/25/33 mm Durchmesser und 30/50 m Länge 
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wasserführende Armaturen 



Stand: Mai 2016 

Wasserführende Armaturen 

Wasserführende Armaturen werden unterschieden in 
 

Armaturen zur Wasserentnahme 

stellen den Anschluss zwischen Schlauchleitung  

und Wasserentnahmestelle her 

 

Armaturen zur Wasserfortleitung 

sind in die Schlauchleitung eingekuppelt 

und dienen zur Fortleitung des Wassers 

 

Armaturen zur Wasserabgabe 

sind am Ende einer Schlauchleitung angekuppelt  

und dienen meist zur Abgabe eines löschfähigen Wasserstrahles 

21 



Armaturen zur 
Wasserentnahme 



Stand: Mai 2016 

Wasserführende Armaturen 

Armaturen zur Wasserentnahme 

Saugkorb Saugschutzkorb Wasserstrahlpumpe 

23 
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Wasserführende Armaturen 

Armaturen zur Wasserentnahme 

Standrohr  Hydrantenschlüssel 

24 



Stand: Mai 2016 

Wasserführende Armaturen 

Trinkwasserschutz im Feuerwehreinsatz 
 
Das DVGW-Arbeitsblatt W 408 
„Anschluss von Entnahmevorrichtungen an Hydranten in 
Trinkwasserverteilungsanlagen“ sagt im Abschnitt 5.2: 
 
 … „die nach dem Standrohr verwendeten Geräte und Einrichtungen müssen 
so beschaffen sein, dass auch durch Fehlbedienung ein 
 

Rücksaugen 

Rückdrücken 

Rückfließen 

 
von Löschwasser in das Trinkwasserrohrnetz ausgeschlossen ist.“ 

25 
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Wasserführende Armaturen 

Standrohr mit Rückflussverhinderer 

Ventilabsperrung mit 
federbelastetem 

Rückflussverhinderer 

Je Seite 
zwei integrierte Belüfter in 

der Kupplung 
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Stand: Mai 2016 

Wasserführende Armaturen 

Externer Rückflussverhinderer 
mit eingebauter Rückschlagklappe 

integrierte Belüfter 

Fließrichtung beachten ! 

27 



Armaturen zur 
Wasserfortleitung 
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Wasserführende Armaturen 

Armaturen zur Wasserfortleitung 

Kupplungen Übergangsstücke Sammelstück 
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Wasserführende Armaturen 

Armaturen zur Wasserfortleitung 

Verteiler Zumischer Ansaugschlauch D 

30 
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Wasserführende Armaturen 

Armaturen zur Wasserfortleitung 

Druckbegrenzungs- 
ventil 

Stützkrümmer 
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Stand: Mai 2016 

Wasserführende Armaturen 

Schnellangriffsverteiler 

Der B-Druckschlauch kann 

 

in Buchten oder 

doppelt gerollt 

 

verlastet sein 
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Armaturen zur Wasserabgabe 



Stand: Mai 2016 

Wasserführende Armaturen 

34 

Armaturen zur Wasserabgabe 

Mehrzweck-
strahlrohr 

Hohl- 
strahlrohr 

Schaumrohr 
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Wasserführende Armaturen 

Armaturen zur Wasserabgabe 

Hydroschild Löschlanze Fognail 

35 



weitere Einsatzmittel 



Stand: Mai 2016 

Weitere Einsatzmittel 

Hydrantenschlüssel 
 

dienen zum Öffnen bzw. Schließen von Hydranten 

je nach Form der Hydranten benötigt man verschiedene Typen 

Form B Form A Form C 

37 



Stand: Mai 2016 

Weitere Einsatzmittel 

dient zum Öffnen bzw. Schließen  
von Schlauchkupplungen 

Kupplungsschlüssel 

dient zum Öffnen bzw. Schließen  
von Schachtdeckeln 

Schachthaken 

auch Arbeitsleine genannt, nicht zur Sicherung 
von Personen geeignet 

Mehrzweckleine (rot) 
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Bildnachweis 

Firma AWG Fittings GmbH, Bergstr. 25, 89177 Ballendorf 
 
Leader GmbH, Provinzialstr. 4, 66130 Saarbrücken 
 
gfd (Gemeinschaft Feuerwehrfachhandel Deutschland), 
Löwenbrucher Ring 36, 14974 Ludwigsfelde 
 
Michael Bendt, LFV Schleswig-Holstein 
Martin Konetzny, KFV Pinneberg 
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